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   Landesjugendleiter: Peter Schulz • Peiner Str. 28 •  30519 Hannover 
Landesjugendleiterin: Wiebke Fleck • Peiner Str. 28 •  30519 Hannover 

Kassenwart: Florian Stauke • Peiner Str. 28 •  30519 Hannover 

Teilnahme- und Stornobedingungen bei Schulungen der JDAV-

Nord 
Für Jugendleiter*innen und Jugendreferent*innen sowie gewählte Funktionsträger 

Teilnahmevoraussetzungen zur Grundausbildung (GA) 
 DAV-Mitgliedschaft und Anbindung an eine DAV-Sektion 

 Vollendung es 16. Lebensjahrs 

 Vorkenntnisse im Klettern, bescheinigt durch Kletterschein Toprope bei GA Sommer bzw. 

Winter oder Kletterschein Vorstieg bei GA Sportklettern bzw. Urban 

 Erste-Hilfe-Bescheinigung über min. 9 Stunden 

Teilnahmevoraussetzungen zu Aufbaumodulen (AM) 
 Aktive*r Jugendleiter*in bei einer DAV-Sektion 

 Teilweise Tourenbericht (siehe konkrete Ausschreibung) 

 Teilweise Fachkompetenzen (siehe konkrete Ausschreibung) 

 Unterschrift Jugendreferent 

Teilnahmevoraussetzungen zu Fortbildungen (FB) 
 Aktive*r Jugendleiter*in bei einer DAV-Sektion 

 Teilweise Tourenbericht (siehe konkrete Ausschreibung) 

 Teilweise Fachkompetenzen (siehe konkrete Ausschreibung) 

Teilnahmevoraussetzungen zu Sonderkursen (SK) 
Voraussetzungen stehen bei Ausschreibung dabei. 

Kursplatzreservierung 
Kursplätze können telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder online reserviert werden. Die 

Reservierung gilt zwei Wochen lang. Geht innerhalb dieser Frist keine vollständige 

schriftliche Anmeldung ein verfällt der reservierte Kursplatz. 

Anmeldeverfahren 
Die Anmeldung für das Schulungsprogramm erfolgt online (www.jdav-nord.de) oder beim 

Ausbildungsreferenten*in per Telefon oder Email (ausbildungsreferent@jdav-nord.de). 

Anderweitig abgesprochene Platzreservierungen (z.B. direkt mit dem/der Teamer*in) werden 

nicht berücksichtigt. Wer ohne Anmeldung und Anmeldebestätigung von der JDAV Nord bei 

einer Schulung teilnimmt bekommt die vollen anteiligen Kosten der Schulung in Rechnung 

gestellt. 

Der Eingang einer Anmeldung wird schriftlich bestätigt, in der Regel per E-Mail. Sollte der 

Kurs bereits ausgebucht sein wird der Wartelistenplatz schriftlich mitgeteilt. Auch ein 

Wartelistenplatz repräsentiert eine verbindliche Anmeldung gemäß Stornobedingungen! 

Kursrundschreiben 
Vor dem Kurs bekommen die Teilnehmenden das Kursrundschreiben mit Teilnehmerliste und 

weiteren Infos zum Ablauf zugeschickt. Bei allen Schulungen ist der Kursbeginn -  falls nicht 

anders angegeben -  am ersten Kurstag um 18 Uhr. Falls die Schulung aufgrund zu geringer 

Teilnehmerzahl ausfällt wird dies spätestens eine Woche vor Kursbeginn mitgeteilt. In diesem 
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Fall erfolgt kein Einzug der Teilnahmegebühr, es werden aber auch keine entstandenen 

Unkosten erstattet. 

Anreise und Kursbeginn 
Eine spätere Anreise bzw. frühere Abreise ist nicht möglich. Bei mehr als zwei Stunden 

späterer Anreise und/oder zwei Stunden früherer Abreise wird die Schulung nicht als 

Fortbildung anerkannt. 

Fahrtkosten 
Die Fahrtkosten für Jugendleiter*innen aus der JDAV Nord werden von der JDAV-Nord bis 

zu einer Höhe von 75€ erstattet. Für Jugendleiter, die nicht aus der JDAV Nord kommen, 

werden Fahrtkosten bis zu einer maximalen Höhe von 45€ erstattet. Erstattet wird die einfache 

Kilometeranzahl von Wohnort zu Schulungsort mit 0,20€ pro Kilometer. 

Stornierung 
Absagen sind generell immer an den Ausbildungsreferenten*in (ausbildungsreferent@jdav-

nord.de) zu richten und schriftlich notwendig. 

Es gelten folgende Stornogebühren: 

 Bei Platz auf Warteliste: kostenfrei 

 Absage bis 31 Tage vor Schulungsbeginn: 25 € 

 Absage zwischen 30 und 8 Tagen vor Schulungsbeginn: Halbe Eigenbeteiligung bzw. 25 €, 

wenn jemand von der Warteliste nachrückt 

 Absage ab 7. Tag vor Schulungsbeginn: Gesamte Eigenbeteiligung bzw. 25 €, wenn jemand 

von der Warteliste nachrückt 

 Unentschuldigtes Fernbleiben von der Schulung: Gesamte Eigenbeteiligung 

Bei Krankheit werden beim Vorweisen eines ärztlichen Attests ausschließlich 25 € 

Bearbeitungsgebühr fällig. 

 


